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Entsprechend der Verordnung des Staatsrates vom 20. August 2004 (siehe IRIS
2004-9: 11), unterzeichnete der Conseil supérieur de l'audiovisuel
(Rundfunkaufsichtsbehörde - CSA) am 19. November 2004 eine Vereinbarung mit
dem der Hisbollah nahe stehenden libanesischen Fernsehsender Al-Manar, der
vom Satellitenbetreiber Eutelsat übertragen wird. In dieser Vereinbarung
verpflichtet sich der Sender dazu, die Menschenwürde zu achten, nicht zu in
Frankreich strafbaren Praktiken oder Verhaltensweisen anzuleiten, die politischen,
kulturellen und religiösen Empfindungen der europäischen Öffentlichkeit zu
achten, nicht zu Hass, Gewalt oder Diskriminierung aufgrund der Rassen-,
Geschlechts- oder Religionszugehörigkeit bzw. der Nationalität anzustiften,
Gewaltszenen gegenüber Zivilpersonen nicht positiv darzustellen, keine
Dokumente zu verbreiten, die nicht den Vorgaben der Genfer Konvention über
Kriegsgefangene entsprechen, keine Sendungen auszustrahlen, die zur Störung
der öffentlichen Ordnung führen könnten, keine Haltung zu unterstützen, die
Ablehnung oder Ausländerfeindlichkeit fördert und auf die Informationswahrheit
bei strittigen Fragen zu achten. Angesichts des besonderen Charakters des
Senders gab der CSA die Sendegenehmigung lediglich für ein Jahr. Danach soll die
Möglichkeit einer Verlängerung geprüft werden. Zwei Wochen darauf, nachdem
zahlreiche Stimmen von Verbänden und der Opposition laut geworden waren, die
die Vereinbarung mit dem Sender kritisierten, stellte der CSA bei mehreren
Sendungen schwere Verstöße gegen die Vereinbarung, der sich Al-Manar
unterworfen hatte, fest. In einer später erneut ausgestrahlten Presseschau vom
23. November 2004 erklärte ein vom Sender als Sachverständiger für zionistische
Angelegenheiten präsentierter Sprecher: „In den vergangenen Jahren haben wir
zionistische Versuche miterleben müssen, gefährliche Krankheiten wie etwa die
Krankheit Aids, durch Exporte in die arabischen Länder zu übertragen."
Angesichts dieser Verstöße gegen die Vereinbarung beschloss der CSA Al-Manar
zu verwarnen und dazu aufzufordern, seine gesetzlichen und vertraglichen
Verpflichtungen zu erfüllen. Zudem beschloss er, erneut den Staatsrat mit Blick
auf eine einstweilige Verfügung anzurufen, im Rahmen derer Eutelsat angewiesen
werden sollte, die Ausstrahlung des Senders einzustellen. Der Präsident des CSA
erklärte in einer in der Zeitung Le Monde vom 1. Dezember veröffentlichten
Stellungnahme, die Debatte um Al-Manar zeige, wie schwierig eine Regulierung
auf internationaler Ebene sei. Auch bei anderen Sendern stelle sich dieses
Problem und der CSA könne die Bilderflut nicht eindämmen, wenn er allein stehe
und ohne Rechtsmittel sei. Bereits im Sommer hatte der CSA im Rahmen der
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Abstimmung über das Gesetz zur elektronischen Kommunikation beantragt, eine
direkte Befugnis zur Erteilung eines Ausstrahlungsverbots für
außergemeinschaftliche Sender zu erhalten. Letzten Endes hatte er aber lediglich
das Recht erhalten, sich mit einem solchen Antrag an den Staatsrat zu wenden
(Art. 42-10 des Gesetzes vom 30. September 1986, geändert durch das Gesetz
vom 9. Juli 2004). Entsprechend dem Antrag der Regulierungsbehörde wurde der
Nationalversammlung ein Gesetzesvorschlag unterbreitet, der von der Regierung
unterstützt wird und der dem Innenminister, dem Premierminister oder dem CSA
(zuständige Instanz ist noch festzulegen) die Möglichkeit eines Verbots von
Sendern einräumen soll, die rassistische und antisemitische Aussagen
ausstrahlen. Der Kulturminister seinerseits schrieb an Viviane Reding mit der
Bitte, auf dem nächsten Ministerrat für Kultur und Kommunikation in Brüssel zu
untersuchen, welche Antworten die Europäische Union auf die schwer wiegende
Problematik der Ausstrahlung in Europa von Aussagen durch außereuropäische
Medien, die zu Hass und Rassengewalt anstiften, geben könne und müsse. Ein
französischer Abgeordneter forderte vom Kommissionspräsidenten eine
Überarbeitung der Richtlinie Fernsehen ohne Grenzen, die nicht mehr auf dem
aktuellen Stand sei. All dies scheint den Sender jedoch nicht zu stören, der trotz
Verwarnung durch den CSA seine Sendungen, im Rahmen derer er seine
Verpflichtungen verletzt und zu Rassenhass anstiftet, weiter ausstrahlt. Der CSA
wartete deshalb nicht eine (für den 11. Dezember vorgesehene) einstweilige
Verfügung von Seiten des Staatsrates ab, sondern veranlasste am 7. Dezember
ein Sanktionsverfahren gegen den Sender, das die einseitige Auflösung der
Vereinbarung nach sich ziehen kann. Nichtsdestotrotz ist mit vier Monaten bis zu
einem Jahr zu rechnen, bevor ein solches Verfahren aus Gründen der
notwendigerweise zu tätigenden Schritte (Untersuchung, Verhandlungen) greift.
Die Geschichte ist somit noch nicht zu Ende...

Beschluss des Conseil supérieur de l’audiovisuel Nr. 2004-505 vom 30. November
2004 mit Blick auf die Verwarnung der Gesellschaft Lebanese Communication
Group SAL (Al Manar)
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